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Beschwerdeentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat als Finanzstrafbehörde zweiter Instanz hat durch das Mitglied 

des Finanzstrafsenates Wien 3, HR Dr. Michaela Schmutzer, in der Finanzstrafsache gegen 

R.P., (Bf.) vertreten durch Woditschka und Picher, WirtschaftstreuhandGesmbH, 

2130 Mistelbach, Bahnstr. 26, wegen des Finanzvergehens der Abgabenhinterziehung gemäß 

§ 33 Abs. 1 i. V. m. 13 des Finanzstrafgesetzes (FinStrG) über die Beschwerde des 

Beschuldigten,  vom 20. Mai 2009 gegen den Bescheid des Finanzamtes Waldviertel als 

Finanzstrafbehörde erster Instanz vom 20. April 2009, StrNr. 1,  

zu Recht erkannt: 

Der Beschwerde wird stattgegeben und der bekämpfte Bescheid aufgehoben. 

Entscheidungsgründe 

Mit Bescheid vom 20. April 2009 hat das Finanzamt Waldviertel als Finanzstrafbehörde erster 

Instanz gegen den Bf. ein Finanzstrafverfahren eingeleitet, weil der Verdacht bestehe, dass er 

im Bereich des Finanzamtes Waldviertel durch Nichtabgabe der Umsatz- und 

Einkommensteuererklärung für das Jahr 2007, sohin unter Verletzung der Wahrheits- und 

Offenlegungspflicht gemäß § 119 BAO vorsätzlich Umsatzsteuer 2007 in der Höhe von 

€ 6.085,00 und Einkommensteuer 2007 in der Höhe von € 1.893,00 zu verkürzen versucht 

und damit ein Finanzvergehen nach § 33 Abs.1 i. V. m. 13 FinStrG begangen habe. 
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Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerechte Beschwerde des Beschuldigten vom 

20. Mai 2009, in welcher vorgebracht wird, dass der Bf. seit vielen Jahren steuerlich vertreten 

sei und laufend Fristerstreckungsansuchen für die Abgabe der Jahreserklärungen für das Jahr 

2007 eingebracht worden seien. Gegen die dem Einleitungsbescheid zu Grunde liegenden 

Schätzungsbescheide sei fristgerecht Berufung erhoben worden. Die 

Berufungsvorentscheidung habe eine Umsatzsteuergutschrift von € 5.067,71 und eine 

Einkommensteuergutschrift von € 1.893,67 ergeben. 

Es werde daher die Aufhebung des Einleitungsbescheides (fälschlich mit Einstellungsbescheid 

bezeichnet) beantragt. 

Zur Entscheidung wurde erwogen: 

Gemäß § 33 Abs. 1 FinStrG macht sich einer Abgabenhinterziehung schuldig, wer vorsätzlich 
unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht eine 
Abgabenverkürzung bewirkt. 

Gemäß § 33 Abs. 3 lit. a FinStrG ist eine Abgabenverkürzung nach Absatz 1 oder 2 bewirkt , 
wenn Abgaben, die bescheidmäßig festzusetzen sind, zu niedrig festgesetzt wurden oder 
infolge Unkenntnis der Abgabenbehörde von der Entstehung des Abgabenanspruches mit dem 
Ablauf der gesetzlichen Erklärungsfrist nicht festgesetzt werden konnten.  

Gemäß § 13 Abs. 1 FinStrG gelten die Strafdrohungen für vorsätzliche Finanzvergehen nicht 
nur für die vollendete Tat, sondern auch für den Versuch und für jede Beteiligung an einem 
Versuch. 

Nach § 13 Abs. 2 FinStrG ist die Tat versucht, sobald der Täter seinen Entschluss, sie 
auszuführen oder einen anderen dazu zu bestimmen durch eine der Ausführung unmittelbar 
vorangehende Handlung betätigt. 

Gemäß § 8 Abs. 1 FinStrG handelt vorsätzlich, wer einen Sachverhalt verwirklichen will, der 
einem gesetzlichen Tatbild entspricht; dazu genügt es, dass der Täter diese Verwirklichung 
ernstlich für möglich hält und sich mit ihr abfindet. 

Die Finanzstrafbehörde nahm die infolge verspäteter Einreichung der Jahressteuererklärungen 

2007 vorgenommene abgabenbehördliche Schätzung der Besteuerungsgrundlagen zum 

Anlass, um gegen den Bf. ein Finanzstrafverfahren einzuleiten. 

Gemäß § 82 Abs. 1 FinStrG hat die Finanzstrafbehörde erster Instanz die ihr gemäß §§ 80 

oder 81 zukommenden Verständigungen und Mitteilungen darauf zu prüfen, ob genügend 

Verdachtsgründe für die Einleitung eines Finanzstrafverfahrens gegeben sind. Das Gleiche gilt, 

wenn sie in anderer Weise, insbesondere aus eigener Wahrnehmung, vom Verdacht eines 

Finanzvergehens Kenntnis erlangt. 
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Gemäß § 82 Abs. 1 in Verbindung mit § 83 FinStrG hat die Finanzstrafbehörde erster Instanz, 

sofern genügend Verdachtsgründe für die Einleitung wegen eines Finanzvergehens gegeben 

sind, das Finanzstrafverfahren einzuleiten. 

Gemäß § 83 Abs. 2 FinStrG bedarf die Verständigung eines Bescheides, wenn das 

Strafverfahren wegen Verdachts eines vorsätzlichen Finanzvergehens, ausgenommen einer 

Finanzordnungswidrigkeit, eingeleitet wird. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes genügt es für die Einleitung 

eines Finanzstrafverfahrens, wenn gegen den Verdächtigen genügende Verdachtsgründe 

vorliegen, die, die Annahme rechtfertigen, dass er als Täter eines Finanzvergehens in Betracht 

kommt.  

Ein derartiger Verdacht, der die Finanzstrafbehörde zur Einleitung eines Finanzstrafverfahrens 

verpflichtet, kann immer nur auf Grund einer Schlussfolgerung aus Tatsachen entstehen. Ein 

Verdacht ist die Kenntnis von Tatsachen, aus denen nach der Lebenserfahrung auf ein 

Finanzvergehen geschlossen werden kann (VwGH vom 8.2.1990, 

Zl. 89/16/0201, VwGH v. 5.3.1991, Zl. 90/14/0207 und VwGH v. 18.3.1991, Zl. 90/14/0260).  

Geht es doch bei der Prüfung, ob tatsächlich genügend Verdachtsgründe gegeben sind, nicht 

darum, schon jetzt die Ergebnisse des förmlichen Untersuchungsverfahrens gleichsam 

vorwegzunehmen, sondern lediglich darum, ob die bisher der Finanzstrafbehörde bekannt 

gewordenen Umstände für einen Verdacht ausreichen oder nicht. 

Gemäß § 152 Abs. 1 FinStrG steht gegen alle sonstigen im Finanzstrafverfahren ergehenden 
Bescheide sowie gegen die Ausübung unmittelbarer finanzstrafbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt ist, soweit nicht ein Rechtsmittel für unzulässig erklärt ist, als Rechtsmittel die 
Beschwerde zur Verfügung. Zur Erhebung der Beschwerde ist derjenige berechtigt, an den der 
angefochtene Bescheid ergangen ist. 

Abs. 2 Der Beschwerde kommt eine aufschiebende Wirkung kraft Gesetzes nicht zu. Die 
Behörde, deren Bescheid angefochten wird, hat jedoch auf Antrag des Beschwerdeführers die 
aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wenn durch die Vollziehung des Bescheides ein nicht 
wieder gutzumachender Schaden eintreten würde und nicht öffentliche Rücksichten die 
sofortige Vollziehung gebieten. Gegen die Verweigerung der aufschiebenden Wirkung ist ein 
abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

Gemäß § 62 Abs. 1 FinStrG entscheidet über Rechtsmittel der unabhängige Finanzsenat als 
Finanzstrafbehörde zweiter Instanz. 

Gemäß § 161 Abs. 1 FinStrG hat die Finanzstrafbehörde zweiter Instanz grundsätzlich in der 
Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der 
Begründung der Rechtsmittelentscheidung ihre Anschauung an die Stelle jener der 
Finanzstrafbehörde erster Instanz zu setzen. 
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Das Beschwerdevorbringen, dass die Nachreichung der Steuererklärungen zu einer 

stattgebenden Berufungsvorentscheidung (vom 14. April 2009) und zur Buchung von 

Gutschriften hinsichtlich Umsatzsteuer und Einkommensteuer 2007 geführt hat, ist zutreffend. 

Aus der Bestimmung des § 161 Abs. 1 FinStrG, wonach die Finanzstrafbehörde zweiter 

Instanz, sofern das Rechtsmittel nicht gemäß § 156 FinStrG zurückzuweisen ist, grundsätzlich 

in der Sache selbst zu entscheiden hat, ergibt sich, dass für ihre Entscheidung, also auch für 

die Rechtsmittelentscheidung über eine Administrativbeschwerde gegen die Einleitung des 

Finanzstrafverfahrens, die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Erlassung ihrer 

Entscheidung maßgebend ist, VwGH 26.7.2006, 2004/14/0022. 

Es ist demnach nicht zu prüfen, ob bei Erlassung des Einleitungsbescheides ein begründeter 

Tatverdacht vorlag sondern ob dies im Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung gegeben ist, 

wobei sich der Prüfungsumfang im Rechtsmittelverfahren auch auf die konkrete mit 

Einleitungsbescheid angeschuldigte Tat beschränkt. 

Da sowohl der Umsatzsteuer- als auch der Einkommensteuerbescheid 2007 letztlich zu 

Gutschriften geführt haben, ist kein Verdacht einer versuchten Abgabenhinterziehung 

gegeben, der Einleitungsbescheid war daher aufzuheben. 

Wien, am 13. April 2010 


